
Einkommenssteuer wegen Nachhilfeunterricht??
Dringend...
Beitrag von „Moebius“ vom 13. Juli 2006 18:53

Das Finanzamt kann Konten einsehen und ich glaube, dass dabei auch Kontobewegungen
abgefragt werden können, allerdings (zumindest nach Rechtslage) nicht einfach mal so,
sondern nur, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass etwas falsch angegeben wurde.
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